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Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1;

VStG §9 Abs1;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 99/09/0141

Rechtssatz

Normadressat der Strafbestimmungen des AuslBG ist nach der allgemeinen Bestimmung des § 9 VStG der

handelsrechtliche (und nicht der gewerberechtliche) Geschäftsführer einer (Personen- oder Handels-)Gesellschaft. Zu

dessen P=ichten gehört es aus diesem Grunde auch, sich über die ihn tre?enden gesetzlichen Verp=ichtungen zu

informieren.
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